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Y. Aufnahmsfoedingungen und allgemeine Bemerkungen.

Zur Aufnahme in die I. Klasse des Technikums, welche an das Lehrziel des dritten Jahreskurses

der zürcherischen Sekundärschule anschliesst (s. § 3 des Reglements vom 9. August 1881),
werden mindestens folgende Vorkenntnisse gefordert:
Deutsche Sprache. Fähigkeit, einen leichten Aufsatz möglichst fehlerfrei auszuarbeiten.
Französische Sprache (für Schüler der Handelsabteilung und solche, welche dieses Fach als fakultatives

besuchen wollen.) Kenntnis der Grammatik bis und mit der Konjugation der gebräuchlichsten
unregelmässigen Verben. Fähigkeit, ein einfaches Lesestück in's Deutsche zu übertragen.

Rechnen. Die vier Spezies mit ganzen Zahlen, gemeinen und Dezimalbrüchen. Die Proportionen.
Prozent- und Zinsrechnungen.

Algebra. Die vier ersten Operationen mit ganzen und gebrochenen einfachen Buchstabenausdrücken.
Die Ausziehung der Quadratwurzel aus dekadischen Zahlen. Die Auflösung einfacher
Gleichungen des I. Grades mit einer Unbekannten.

Geometrie. Die einfacheren Verhältnisse von Punkt, Linien, geradlinig begrenzten Figuren und Kreis,
und die Berechnung der Inhalte ebener Figuren. Die Elemente der Stereometrie (einfache
Körperberechnungen).

Geometrisches Zeichnen (für Schülor der technischen Abteilungen). Handhabung der Instrumente.
Ausführung der einfacheren geometrischen Konstruktionen.

Freihandzeichnen (für Schüler der technischen Abteilungen). Einige Fertigkeit im Umrisszeichnen nach

Vorlagen.
Zur Aufnahme in eine höhere Klasse ist die Kenntnis des in den vorhergehenden Klassen

behandelten Stoffes erforderlich.

Die I., III. und V. Klassen des Technikums fallen in den Sommer, die II. und IV. in den

"Winter, mit der bei Klasse III. der Bauschule notirten Ausnahme. Für Schüler, welche in der
deutschen Sprache schwach vorbereitet sind, insbesondere solche fremder Zunge, wird bei genügender
Beteiligung in der I. Klasse in einer Extrastunde Hülfsunterricht erteilt.

Die bei jeder Fachschule aufgeführten Fächer und Stunden sind, soweit nicht ausdrücklich
das Gegenteil bemerkt ist, obligatorisch.

Es steht den Schülern aller technischen Abteilungen frei, neben ihren obligatorischen Stunden
noch die Sprach- und andere Fächer der Handelsahteilung zu besuchen.
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